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Status: 

Sitzungsdatum: 
Veröffentlichung: 

21-243/2015 
öffentlich 

16.12.2015/27.01.2016 
□ ja                    □ nein 

Beschlussfassung EU-Beihilferecht/Betrauungsakt des Harzer 
Tourismusverbandes 

Hauptamt 
 

 

Beratungsfolge  Gemeinderat Südharz 

 
Einbringer:  Bürgermeister   
 
Gesetzliche 
Grundlagen: 

 Artikel 106 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) 

 Beschluss der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Artikel 

106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten 

bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind 

 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl LSA 

S. 288 ff) 

 
Beschlusstext: 
1. Der Rat der Gemeinde Südharz beschließt den Abschluss eines Betrauungsaktes 

der Gemeinde Südharz für den Harzer Tourismusverband e.V. für die Dauer von 
10 Jahren befristet nach Maßgabe des als Anlage 1 beigefügten 
Betrauungsaktes.  

2. Der Rat der Gemeinde Südharz verpflichtet die entsandten Vertreter des 
Gemeinderates in der Mitgliederversammlung des Harzer Tourismusverbandes 
e.V. auf die Einhaltung des Sicherstellungsauftrages nach § 2 des 
Betrauungsaktes und die Erbringung der in § 3 des Betrauungsaktes aufgeführten 
Dienstleistungen hinzuwirken. 

3. Der Rat der Gemeinde Südharz  nimmt die Änderung der Satzung des Harzer 
Tourismusverbandes e.V. nach Maßgabe des in der Anlage 2 beigefügten 
Betrauungsaktes für den Harzer Tourismusverband e.V. als innerorganisationalen 
Akt zur Kenntnis und weist die in die Mitgliederversammlung des Harzer 
Tourismusverbandes e.V. entsandten Mitglieder an, in der Mitgliederversammlung 
des Harzer Tourismusverbandes e.V. auf eine satzungsrechtliche Umsetzung des 
Betrauungsaktes durch Änderung der Satzung bis spätestens 31.03.2016 mittels 
einer auf einem entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung 
beruhenden Weisung an den Vorstand des Harzer Tourismusverbandes e.V., den 
vorstehenden Betrauungsbeschluss verbindlich zu beachten, hinzuwirken. 

4. Der Bürgermeister ist ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an den 
Harzer Tourismusverband e.V. zu erlassen und bekannt zu geben.  

5. Der Bürgermeister ist ermächtigt, redaktionelle Änderungen der kommunalen 
Betrauung, insbesondere ihrer Anlagen, Anpassungen und Veränderungen, die 
keine Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung darstellen sowie 
Anpassungen an zwingende Vorgaben des europäischen oder nationalen Rechts 
vorzunehmen. 
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6. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Einheitsgemeinde Berg- und 
Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld sowie die Stadt Bad Gandersheim, Bad 
Grund, Stadt Bad Harzburg, Stadt Bad Lauterberg im Harz, Stadt Braunlage, 
Stadt Duderstadt, Stadt Goslar, Stadt Bad Sachsa, Samtgemeinde Lamspringe, 
Stadt Langelsheim, Lutherstadt Eisleben, Stadt Northeim, Stadt Osterode am 
Harz, Gemeinde Schladen-Werla, Stadt Seesen, Samtgemeinde Walkenried, 
der Landkreis Goslar, Landkreis Osterode am Harz, die Stadt Ascherleben 
sowie die Stadt Ballenstedt, Stadt Blankenburg, Stadt Falkenstein/Harz, Stadt 
Halberstadt, Stadt Harzgerode, Stadt Ilsenburg, Stadt Kelbra, Gemeinde 
Nordharz/ Veckenstedt, Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Stadt Quedlinburg, 
Stadt Oberharz a.Brocken/ Elbingerode, Stadt Thale, Stadt Wernigerode, der 
Landkreis Harz, Landkreis Mansfeld-Südharz, die Stadt Nordhausen und der 
Landkreis Nordhausen gleichlautende Beschlüsse fassen. 

 
Begründung: 
Der Betrauungsakt ist von jedem Landkreis als Mitglied bzw. und allen 
Mitgliedskommunen des Harzer Tourismusverbandes e.V. gleichlautend zu 
beschließen und hat die im Beschlusstext genannten Regelungsinhalte zu 
berücksichtigen.  
Für die Ausgangslage, die Situationsanalyse und Handlungsempfehlung am Beispiel 
der Mitgliedsbeiträge an den Harzer Tourismusverband e. V. und die EU-
beihilferechtliche Situationsanalyse und Einzelheiten wird auf die Anlage 3 
verwiesen.  
Für den Harzer Tourismusverband e.V. wird ein Betrauungsakt vorgelegt, mit dem 
zukünftig insbesondere die Umlagefinanzierung für die nächsten Wirtschaftsjahre 
des Verbandes geregelt wird. Die Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder in 
Form von Mitgliedsbeiträgen sollen den Harzer Tourismusverband e.V. daher 
weiterhin allgemein in die Lage versetzen, seine satzungsmäßigen Aufgaben zu 
erfüllen. 
Ferner ist der Betrauungsakt als einseitiger Organisationsakt des jeweiligen 
Verbandsmitglieds in Form eines Verwaltungsaktes unter Bezugnahme auf den 
Gremienbeschluss der jeweiligen Vertretungskörperschaft bekannt zu geben. 
Anschließend erhält der Harzer Tourismusverband e.V. (von jedem 
Verbandsmitglied) eine Mitteilung über den Erlass des Betrauungsaktes. 
Die Mitgliederversammlung des Harzer Tourismusverbandes e.V. muss dann über 
die Annahme der Betrauung beschließen. Ein entsprechender Antrag wird in der 
Mitgliederversammlung des Verbandes vom 26.11.2015 eingebracht werden und 
steht infolge des zu diesem Zeitpunkt noch nicht in allen verbandsangehörigen 
Landkreisen und Kommunen abgeschlossenen Beschlussfassung unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch das jeweilige zuständige Vertretungsgremium der 
jeweiligen Gebietskörperschaft.   
Hinsichtlich des Betrauungsaktes ist es angezeigt, entsprechende Hinweise auf den 
Charakter der Aufgaben des Tourismusmarketings und der (touristischen) 
Wirtschaftsförderung als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse sowie einen Verweis auf den Betrauungsakt aufzunehmen. Die 
entsprechenden Ergänzungen zu   § 2 der Verbandssatzung werden nach 
Bekanntgabe des Betrauungsaktes zu einem späteren Zeitpunkt ergänzend 
nachgeführt.   
Anders als bei einer Anpassung von Gesellschaftsverträgen von kommunalen 
Beteiligungen muss der Betrauungsakt nicht durch die jeweilige Aufsichtsbehörde 
genehmigt werden. Der Betrauungsakt wird angezeigt werden. 
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Nach derzeitiger rechtlicher Einschätzung ist der Betauungsakt die einzige 
Möglichkeit für den HTV und seine Mitglieder bezüglich der Mitgliedsbeiträge einen                                            
EU-beihilferechtskonformen Zustand herzustellen. Anderenfalls bestehen die 
aufgezeigten Risiken bezüglich der Rückzahlung der geleisteten Mitgliedsbeiträge 
und damit u.U. dem Fortbestand des HTV. 
 
  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

 
Produktkonto 

   

 
Ertrag  Aufwand  

 

 
Investition/  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

Produktkonto 
 

   

 
Einzahlungen  Auszahlungen  

 

 
Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit / Erträge / Aufwendungen in den Folgejahren 
 
Der Aufwand für den Mitgliedsbeitrag (2016) ist im laufenden Budget finanziert.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Bemerkungen der Finanzverwaltung 

 
…………………………………………………… 

  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates einschl. des  
Bürgermeisters: 21   
davon anwesend:   

Ja-Stimmen:                    Nein-Stimmen:                           Enthaltungen: 

   

  
Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) waren .....  Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.  
 
 
 

Vorsitzender des Gemeinderates 
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